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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des  Ausschusses  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (16.  Ausschuss)

 zu der Verordnung der Bundesregierung
 –  Drucksachen 17/12164, 17/12238 Nr. 2  –

 Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen,
 zur Änderung der Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger
 organischer Verbindungen beim Umfüllen oder Lagern von Ottokraftstoffen,
 Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin sowie zur Änderung der Verordnung zur
 Begrenzung der Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung
 von Kraftfahrzeugen

 A.  Problem

 Die  Verordnung  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/75/EU  des  Europä-
 ischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  24.  November  2010  über  Industrieemis-
 sionen.  Mit  der  Richtlinie  werden  insbesondere  die  europäischen  Emissions-
 standards  bei  der  Festlegung  von  Emissionsgrenzwerten  verstärkt  berücksichtigt.
 Zentrales  Anliegen  der  Richtlinie  ist  die  Festlegung  von  Genehmigungsauflagen
 zum  Betrieb  von  Anlagen  auf  der  Grundlage  der  besten  verfügbaren  Techniken
 (BVT).

 Es  werden  zahlreiche  Änderungen  übernommen,  die  der  Bundesrat  in  seiner
 904. Sitzung am 14. Dezember 2012 beschlossen hat.

 B.  Lösung

 Zustimmung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  FDP
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 der Verordnung der Bundesregierung auf Drucksache 17/12164 zuzustimmen.

 Berlin, den 20. Februar 2013

 Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

 Eva Bulling-Schröter
 Vorsitzende

 Dr. Michael Paul
 Berichterstatter

 Ute Vogt
 Berichterstatterin

 Dr. Lutz Knopek
 Berichterstatter

 Ralph Lenkert
 Berichterstatter

 Dorothea Steiner
 Berichterstatterin
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Bericht der Abgeordneten Dr. Michael Paul, Ute Vogt, Dr. Lutz Knopek,
 Ralph Lenkert und Dorothea Steiner
 I. Überweisung

 Die  Verordnung  der  Bundesregierung  auf  Drucksache
 17/12164  wurde  gemäß  §  92  der  Geschäftsordnung  des
 Deutschen  Bundestages  (Bundestagsdrucksache  17/12238
 Nr.  2)  zur  federführenden  Beratung  an  den  Ausschuss  für
 Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  sowie  zur
 Mitberatung  an  den  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadt-
 entwicklung überwiesen.

 II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

 Die  Verordnung  dient  der  Umsetzung  der  Anforderungen  der
 Richtlinie  2010/75/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  24.  November  2010  über  Industrieemissionen.
 Mit  der  Richtlinie  werden  insbesondere  die  europäischen
 Emissionsstandards  bei  der  Festlegung  von  Emissionsgrenz-
 werten  verstärkt  berücksichtigt.  Zentrales  Anliegen  der
 Richtlinie  ist  die  Festlegung  von  Genehmigungsauflagen
 zum  Betrieb  von  Anlagen  auf  der  Grundlage  der  besten  ver-
 fügbaren Techniken (BVT).

 Hierzu  sind  Änderungen  der  Verordnungen  zum  Bundes-
 Immissionsschutzgesetz  über  Großfeuerungs-  und  Gastur-
 binenanlagen  (13.  BImSchV),  über  die  Verbrennung  und  die
 Mitverbrennung  von  Abfällen  (17.  BImSchV)  sowie  zur
 Emissionsbegrenzung  von  leichtflüchtigen  halogenierten  or-
 ganischen  Verbindungen  (2.  BImSchV),  zur  Begrenzung  von
 Emissionen  aus  der  Titandioxid-Industrie  (25.  BImSchV)
 und  zur  Begrenzung  der  Emissionen  flüchtiger  organischer
 Verbindungen  bei  der  Verwendung  organischer  Lösemittel  in
 bestimmten Anlagen (31. BImSchV) erforderlich.

 Des  Weiteren  werden  redaktionelle  Änderungen  in  der
 Verordnung  zur  Begrenzung  der  Emissionen  flüchtiger

 organischer  Verbindungen  beim  Umfüllen  oder  Lagern
 von  Ottokraftstoffen,  Kraftstoffgemischen  oder  Rohbenzin
 (20.  BImSchV)  sowie  in  der  Verordnung  zur  Begrenzung  der
 Kohlenwasserstoffemissionen  bei  der  Betankung  von  Kraft-
 fahrzeugen (21. BImSchV) vorgenommen.

 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  904.  Sitzung  am  14.  Dezember
 2012  beschlossen,  der  Verordnung  gemäß  Artikel  80  Ab-
 satz  2  des  Grundgesetzes  in  geänderter  Fassung  zuzu-
 stimmen.  Die  vom  Bundesrat  beschlossenen  Änderungen
 wurden in die Verordnung übernommen.

 III.  Stellungnahme  des  mitberatenden  Ausschusses

 Der  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung
 hat  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion  der  SPD  empfohlen,  der  Verordnung  auf  Druck-
 sache 17/12164 zuzustimmen.

 IV.  Beratungsverlauf  und  Beratungsergebnisse  im
 federführenden Ausschuss

 Der  Ausschuss  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicher-
 heit  hat  die  Verordnung  auf  Drucksache  17/12164  in  seiner
 89. Sitzung am 20. Februar 2013 ohne Debatte behandelt.

 Der  Ausschuss  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit  beschloss  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen
 der  CDU/CSU  und  FDP  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  der  SPD,  dem  Deutschen  Bundestag
 zu  empfehlen,  der  Verordnung  der  Bundesregierung  auf
 Drucksache 17/12164 zuzustimmen.
 Berlin, den 20. Februar 2013

 Dr. Michael Paul
 Berichterstatter

 Ute Vogt
 Berichterstatterin

 Dr. Lutz Knopek
 Berichterstatter

 Ralph Lenkert
 Berichterstatter

 Dorothea Steiner
 Berichterstatterin
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